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solcher Umstände zu verlangen, die im Strafverfahren als Ursachen oder 
Bedingungen für Straftaten festgestellt wurden. Eine Gerichtskritik ist 
nicht zu üben, wenn die Gesetzesverletzungen oder die festgesteliten Ur
sachen oder Bedingungen der Straftat bereits beseitigt wurden oder der 
Staatsanwalt insoweit Protest eingelegt hat.

(3) Je eine Ausfertigung des Kritikbeschlusses ist dem kritisierten und 
seinem übergeordneten Organ sowie dem zuständigen Staatsanwalt zu 
übersenden. Das Organ, an dessen Tätigkeit Kritik geübt wurde, hat in
nerhalb von zwei Wochen dazu Stellung zu nehmen.

(4) Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen hat der Staatsanwalt 
bei Gesetzesverletzungen Protest (§ 38 Staatsanwaltschaftsgesetz) einzu
legen.

§20

Gerichtskritik an Organen der Rechtspflege
(1) Stellt das Gericht bei der Durchführung eines Strafverfahrens eine 

Gesetzesverletzung durch ein nachgeordnetes Gericht fest, ist es verpflich
tet, durch begründeten Beschluß Kritik zu üben, soweit dieser Mangel 
nicht schon zur Aufhebung des Urteils führt. Eine Ausfertigung des Kri
tikbeschlusses ist dem kritisierten Gericht zu übersenden.

(2) In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn das Gericht Gesetzesver
letzungen durch den Staatsanwalt oder ein Untersuchungsorgan feststellt. 
Einer Gerichtskritik bedarf es nicht, wenn die Gesetzesverletzungen auf 
den Protest des Staatsanwalts bereits beseitigt wurden.

(3) § 19 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§21

Strafverfahren gegen Jugendliche
(1) Bei der Durchführung eines Strafverfahrens gegen Jugendliche sind 

ihre entwicklungsbedingten Besonderheiten zu berücksichtigen.
(2) Strafverfahren gegen Jugendliche sind beschleunigt durchzuführen. 

Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane haben mit 
den Organen der Jugendhilfe zusammenzuarbeiten.

(3) Die Eltern und anderen Erziehungsberechtigten haben entsprechend 
ihrer Verantwortung für die Erziehung des Jugendlichen im Verfahren 
mitzuwirken. Weiterhin sollen die Schule, der Lehrbetrieb, die Jugend
organisation und andere gesellschaftliche Kräfte, die eine besondere Ver
antwortung für die Erziehung der Jugendlichen tragen, am Verfahren 
beteiligt werden.
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